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§ 583 ZPO Form der
Schiedsvereinbarung

 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Schiedsvereinbarung muss entweder in einem von den Parteien unterzeichneten Schriftstück oder in

zwischen ihnen gewechselten Schreiben, Telefaxen, e-mails oder anderen Formen der Nachrichtenübermittlung

enthalten sein, die einen Nachweis der Vereinbarung sicherstellen.

2. (2)Nimmt ein den Formerfordernissen des Abs. 1 entsprechender Vertrag auf ein Schriftstück Bezug, das eine

Schiedsvereinbarung enthält, so begründet dies eine Schiedsvereinbarung, wenn die Bezugnahme dergestalt ist,

dass sie diese Schiedsvereinbarung zu einem Bestandteil des Vertrages macht.

3. (3)Ein Formmangel der Schiedsvereinbarung wird im Schiedsverfahren durch Einlassung in die Sache geheilt,

wenn er nicht spätestens zugleich mit der Einlassung gerügt wird.
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